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Interessantes! 

Wissenswertes! 

Von uns geprüft und 
empfohlen! 

1 2 3 4 5 6Gewinnen Sie!

Auflösung Kreuzworträtsel  
der letzten Ausgabe:

KREUZWORTRÄTSELREDEWENDUNG

LESER FRAGEN – EXPERTEN ANTWORTEN

Produktempfehlung

Fondue- und Raclette-Duft verschwindet innert Minuten!
Jetzt ist wieder Fondue- und 
Raclette-Zeit. Geniessen sie  
den gemütlichen Abend und 
lassen Sie den intensiven  
Käseduft innert weniger Mi-
nuten ganz verschwinden.  
Das Ganze funktioniert auch 
mit Fisch, Zwiebeln, Fritier- 
geruch. «Lampe Berger»  
heisst die Lösung!

«Lampe Berger», über 100 Jahre Ge-
schichte… Um ein wichtiges Anliegen 
der damaligen Zeit, nämlich Keimfrei-
heit in Krankenhäusern zu erfüllen, 
erfindet Maurice Berger im Jahr 1898 
das Katalyse-Diffusionssystem. Diese 
revolutionäre Technologie, welche die 
Luft in geschlossenen Räumen reinigt, 

wird heute auch für private Zwecke 
genutzt. Ein unglaubliches Wirkungs-
prinzip, dass einem bei der ersten An-
wendung zum Staunen bringt. Und 
dann funktioniert es auch noch! Wir 
sind extrem begeistert!

Dank ihres exklusiven Brenners rei-
nigt und beduftet die «Lampe Berger» 
die Raumluft wie kein zweites System. 
Die im Laufe der Jahre von «Lampe 
Berger» perfektionierte Diffusion per 
Katalyse zerstört die für unerwünsch-
te Gerüche verantwortlichen Molekü-
le. Die Beduftung und Neutralisation 
erfolgt schnell, gleichmässig und dau-
erhaft, selbst in grossen Räumen. 

«Lampe Berger» sehen grossartig 
aus. Es sind keine Duftlampen, Dufts-
teine oder Ähnliches. Sehr elegante 

Gefässe aus Glas, Porzellan, Ton oder 
Steingut sind mit einem Brenner aus-
gerüstet. Die «Lampe Berger» ist ein 
sehr dekoratives Wohnaccessoire. 
 Lassen Sie sich von den Modellen 
inspi rieren. 

Eine grosse Auswahl an Duftessenzen 
für jeden Geschmack ist verfügbar. 
Es ist aber nicht einfach eine Parfü-
mierung. Es gibt auch eine neutrale 
Essenz ohne Duft, für all diejenigen, 
die ihre Raumluft reinigen möchten, 
ohne sie zu beduften. Wir empfehlen 
diese auch gerne, um die Konzentrate 
zu verdünnen.

Lassen Sie sich die «Lampe Berger» 
zeigen und erklären – wir sind von der 
Wirkung sehr überzogen! Sie dürfen 
die «Lampe Berger» sogar zu Hause 

testen. Unserer «Lampe Berger»-De-
molampe kann gratis getestet werden 
(limitiertes Angebot). «Lampe Ber-
ger», zweifellos die beste Variante, um 

üble Gerüche zu zerstören und das 
Zuhause angenehm zu parfümieren. 
«Lampe Berger» erhalten Sie in der 
Dropa Drogerie Käch.

Generalvollmacht und Vorsorgeauftrag auch bei Verheirateten?
RECHT «Ich bin verheiratet und möchte, dass mein Ehepartner mich im Falle meiner Urteilsunfähigkeit vertritt. Bei der Bank habe 
ich eine Generalvollmacht zugunsten meines Ehepartners hinterlegt. Macht ein Vorsorgeauftrag dennoch Sinn?»

Ehegatten und Personen, die in einge-
tragener Partnerschaft leben, haben 
ein gesetzlich geregeltes Vertretungs-
recht. Dieses Recht besteht nur, wenn 
der Ehegatte beziehungsweise der 
eingetragene Partner mit der urteils-
unfähigen Person einen gemeinsamen 
Haushalt führt oder wenn er ihr regel-
mässig und persönlich Beistand leistet. 

Das gesetzliche Vertretungsrecht 
umfasst aber nur diejenigen Rechts-
handlungen, die zur Deckung des all-
gemeinen Unterhalts üblicherweise 
nötig sind, wie beispielsweise das Be-
zahlen der Miete. Ebenfalls umfasst 
sind Rechtshandlungen, welche die or-
dentliche Verwaltung des Einkommens 
und des Vermögens betreffen. Nötigen-
falls darf  die berechtigte Person die 
Post öffnen und diese erledigen. 

Nicht vom gesetzlichen Vertretungs-
recht umfasst sind Rechtshandlungen 
im Rahmen der ausserordentlichen 
Vermögensverwaltung, wie beispiels-
weise der Kauf  oder Verkauf  eines 
Grundstücks. Für solche Rechtsge-
schäfte machen Generalvollmachten 
grundsätzlich Sinn. Bei Generalvoll-
machten ist jedoch zu beachten, dass 
diese nur solange wirksam sind, als der 
Auftraggeber selber urteilsfähig ist. 
Wird er dauernd urteilsunfähig, ist die 
Generalvollmacht nicht mehr gültig. 

Besteht kein Vorsorgeauftrag, muss 
der Ehegatte bei Urteilsunfähigkeit, 
zum Beispiel bei Demenz, für Rechts-
handlungen der ausserordentlichen 
Vermögensverwaltung die Zustim-
mung der Erwachsenenschutzbehörde 
einholen. Zudem ergreift die KESB von 

Amtes wegen Massnahmen und wird 
der handlungsunfähigen Person einen 
Beistand bestellen, welcher der KESB 
regelmässig Bericht erstattet. 

Wurde ein Vorsorgeauftrag errichtet, 
erhält der urteilsfähige Ehegatte ein 
umfassendes Vertretungsrecht und 
benötigt für Handlungen der ausser-
ordentlichen Vermögensverwaltung 
keine Zustimmung der Erwachsenen-
schutzbehörde. 

Bei Verheirateten und bei Personen, die 
in eingetragener Partnerschaft leben, 
ist die Erstellung eines Vorsorgeauf-
trages sinnvoll. Mit einem Vorsorgeauf-
trag kann eine handlungsfähige Person 
für den Fall ihrer späteren dauernden 
Urteilsunfähigkeit eine andere Person 
beauftragen, die Personen- und Vermö-

genssorge zu übernehmen sowie sie im 
Rechtsverkehr zu vertreten. Bei Urteils-
unfähigkeit muss bei der KESB der Vor-
sorgeauftrag eingereicht werden. Die 
KESB stellt danach eine Vollmacht an 
den Vorsorgebeauftragten aus. Wich-
tig ist, dass der Vorsorgeauftrag bei 
Urteilsfähigkeit eigenhändig errichtet 
oder öffentlich beurkundet wurde.

Zusammenfassend: Will ein Ehepart-
ner für den anderen ohne Einschrän-
kung tätig werden, benötigt er eine 
Generalvollmacht. Will ein Verhei-
rateter für den Fall seiner Urteils-
unfähigkeit einen amtlichen Beistand 
verhindern, muss er einen Vorsorge-
auftrag errichten. 

Suchen Sie Rat?
Schicken Sie Ihre Frage an: «Leser fragen – Ex-
perten antworten», Seetaler Bote, Postfach, 
6280 Hochdorf, redaktion@seetalerbote.ch.

Einen Gutschein der Dropa 
Drogerie Käch, Hochdorf,  
im Wert von Fr. 20.–

So können Sie mitmachen:
Per E-Mail: Lösungswort + Ihr Name 
und Ihre Adresse an wettbewerb@
seetalerbote.ch

Per SMS: SEBO Lösungswort + Ihr 
Name und Ihre Adresse an die Nummer 
880 senden (CHF 1.–/SMS), Beispiel: 
SEBO ZEITUNG

Per Postkarte: Lösungswort an Seetaler 
Bote, Hauptstrasse 42, 6280 Hochdorf

Teilnahmeschluss: übernächster Diens-
tag (bei uns eintreffend). Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Es wird keine Korre-
spondenz geführt. Die Gewinnerin/der 
Gewinner wird benachrichtigt und in 
der übernächsten Ausgabe mit Namen 
veröffentlicht.

Corinne Gmür
Rechtsanwältin 
und Notarin, Ru-
dolf  und Bieri AG, 
Hochdorf

Die Gewinnerin/der Gewinner des 
letzten Kreuzworträtsels:

Heike Stierli, Hochdorf

Jemanden über 
den Tisch ziehen 

Bedeutung
Jemanden übervorteilen/benachteili-
gen; sich auf  Kosten anderer einen Vor-
teil verschaffen.

Herkunft
Diese Redensart stammt aus dem Bayri-
schen. Dort gibt es eine Art Kraftsport 
namens «Fingerhakeln», bei dem es da-
rum geht, dass zwei gegenübersitzende 
Kontrahenten ihre Mittelfinger inein-
ander verhaken und so versuchen, den 
Gegner zu sich heran «über den Tisch 
zu ziehen». sprichwoerter-redewendungen.de

Ein Tisch. Foto monosodium, morguefile.com


